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Bebauungsplan Nr. 66
"Solarpark Kläham Süd"
mittelfristig geplant
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V3c

V3a

V3b

Fällung von Gehölzen nur im Zeitraum Anfang Okto-
ber bis Ende Februar.

V3: Vermeidungsmaßnahmen für freibrütende Vogelarten in Gehölzbe-
       ständen

V2b
Entwicklung von Krautsäumen (Aushagerung) und 
Krautfluren (autochthone Ansaat) vor Abbaubeginn, 
dauerhafte Sicherung (= Folgenutzung). 

V2: Vermeidungsmaßnahmen für Zauneidechse und Schlingnatter

V2c
Rodung der Wurzelstöcke. Die Rodung der Wurzel-
stöcke und Entfernung des Oberbodens im Bereich 
der Wurzelstöcke sowie die Räumung des Lager-
platzes dürfen erst ab Ende April/ Anfang Mai, bei 
sonniger Witterung erfolgen

V2d
Bestandsaufnahme von Zauneidechsen und Schling-
nattern durch einen Experten (z. B. Tierökologen) vor 
Räumung des Lagerplatzes vor Abbaubeginn sowie 
vor dem Abschluss der Verfüll- bzw. Rekultivierungs-
arbeiten.

V2e
Absammlung und Verbringung in die hergestellten 
Ersatzlebensräume (V2b, CEF1) während Räumung 
des Lagerplatzes und vor dem Abschluss der Verfüll- 
bzw. Rekultivierungsarbeiten (V2a) durch einen Ex-
perten im Zeitraum Ende März bis Anfang Mai bzw.
Mitte August bis Ende September.

V2f
Aufstellen eines Reptilienschutzzaunes vor Abbau-
beginn nach Verbringung in die Ersatzlebensräume 
um das Ein- und Zurückwandern auf die Kiesabbau-
fläche zu verhindern.

V1a
Baufeld-Freimachung auf den landwirtschaftlichen 
Nutzflächen ausschließlich in den Wintermonaten 
von Anfang Oktober bis Ende Februar außerhalb 
der Vogelbrutschutzzeiten. Ausbringen von Fähn-
chen oder ähnlichen störenden Vertikalstrukturen 
nach Baufeldfreimachung zur Vergrämung von 
Bodenbrütern.

V1: Vermeidungsmaßnahmen für bodenbrütende Vogelarten

CEF1

CEF-Maßnahmen für Zauneidechse und Schlingnatter
CEF- und Vermeidungsmaßnahmen

geplante Abbauböschung des Kiesabbaus Kläham
Erweiterung Südwest, die östliche Abbauböschung 
ist mit 35° auszubilden, die weiteren Abbaubösch-
ungen mit 60°

dauerhafte Pflanzung von Baum-Strauch-Hecken 
vor Abbaubeginn in den Abstandsflächen, im Süd-
westeck und entlang des östlichen Randbereichs, 
dauerhafte Sicherung (= Folgenutzung).

Pflanzungen von drei Großbäumen vor Abbaube-
ginn, entlang Grünfahrt im Süden, dauerhafte 
Sicherung (= Folgenutzung).

Herstellung von Winterquartieren für Zaun-
eidechsen als Mosaik von Gehölzpflanzung-
en, Wurzelstock-Sand-Steinhaufen und Ast-
haufen als Verstecke sowie Sonnenplätze 
vor Abbaubeginn, dauerhafte Sicherung
(= Folgenutzung).

geplante Abbausohle auf 436,5 müNN
Kiesabbau Kläham Erweiterung Südost

ABBAUPLAN M 1 : 2.000

UND  EINBAU  SORPTIONSSCHICHT

Abgrenzung der Schichtdicke der herzustellenden
Sorptionsschicht bei Verfüllung mit Z 1.1-Material
gemäß Hydrogeologische Standortbewertung vom 
02.08.2024, Dipl.-Geol. Udo Schumertl, Hörlkofen

Lage der Erdgas-Hochdruckleitung, Schutz-
zonenbereich mindestens 10 m beiderseits

B 2

temporäre Absturzsicherungen während Abbau
Zaun max. 1 m Höhe / Erdwall max. 1 m Höhe 

A
Lage der Schnittachsen

126
2 Grundstücksgrenzen, Flurnummern

markante Einzelbäume im Umfeld /
Gewässer

Waldflächen und Gehölzbestände 
im Umfeld

Lage der Grundwassermessstellen gemäß hydro-
geologischer Standortbewertung vom 20.04.2021,
Dipl.- Geol. Udo Schumertl

Geländeverlauf laut Geoportal Bayern Geobasis-
daten © Bayerische Vermessungsverwaltung - 
Stand 01/2016

dauerhafte Absturzsicherung durch Erdwall am
Ostrand, max. 1 m Höhe, 4 m Breite
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Die Inhalte im Bereich des genehmigten Kiesabbaus sind zum Teil aus der Abbauplanung 
der Planungsbüros Architekturbüro Schmid, Ergoldsbach und von Brenner Landschafts-
architekten, Landshut (September 1995) nachrichtlich übernommen und soweit erforderlich 
überarbeitet.

Umgriff des Planungsgebietes 
Kiesabbau Kläham Erweiterung Südost, 7,4 ha

geplanter Abbau der Abbauböschung und Ab-
standsflächen, sog. "Keils" in den bisherigen Ab-
standsflächen innerhalb des Kiesabbaus Kläham 
Tektur und Erweiterung 2006, gesamt 0,25 ha

gezeichnet: 02.12.2022, Linke/Buhr/Vogg, erg. 20.10.2025, Linke/Vogg


